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Gemeinde Blons 
im Biosphärenpark Großes Walsertal 

6723 Blons 9 

 
 

Niederschrift 
 
über die 45. Sitzung der Gemeindevertretung Blons, am Dienstag, den 24. September 
2019, im GH Falva 
 
Beginn:  20.00 Uhr 
Ende:  22:15 Uhr 
Anwesend: Vorsitzender BGM Stefan Bachmann, VBGM Erich Kaufmann, Nico 

Jenny, Ignaz Erhart, Carina Türtscher, Lukas Bickel, Konrad Martin, Maria 
Ganahl, Cornelia Studer 

 
Die Sitzung wurde gemäß § 46 GG öffentlich abgehalten. 
 
Tagesordnung 
 
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
2. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung 
3. Beratung und Festsetzung der Gebühren, Steuern, Abgaben, Hebesätze u. Löhne 

2020 samt Änderungen der entsprechenden Verordnungen 
4. Beschlussfassung des Entwurfs über eine Änderung des Flächenwidmungsplanes 

betreffend einer Teilfläche des GST-NR 659/8 (Gottlieb Kaufmann) 
5. Beschlussfassung des neuen Holzstatuts der Gemeinde Blons 
6. Beratung und Beschlussfassung über möglichen Erwerb von Wald 
7. Beratung und Beschlussfassung über das Projekt „Schneedruckabwehr Blons“ 

zusammen mit der Wildbach- und Lawinenverbauung 
8. Beratungen im Zusammenhang mit dem örtlichen REP  
9. Berichte 
10. Allfälliges 
 
 
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
BGM Stefan Bachmann eröffnet die 45. Gemeindevertretungssitzung um 20.00 Uhr 
und stellt aufgrund der anwesenden GemeindevertreterInnen die Beschlussfähigkeit 
fest. Die Zustellung der Einladung ist zeitgerecht ergangen.  
 
2. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung 
Die Niederschrift über die 44. Sitzung vom 31.7.2019 wird einstimmig genehmigt. 
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3. Beratung und Festsetzung der Gebühren, Steuern, Abgaben, Hebesätze u. Löhne 
2020 samt Änderungen der entsprechenden Verordnungen 

Die Gemeindevertretung beschließt jeweils mit einstimmigem Beschluss folgende 
Änderungen: 
 
a) Kanalordnung: 
Die geltende Kanalordnung, zuletzt geändert am 1.10.2019, wird wie folgt geändert: 

− Hebesatz für Kanalanschlussgebühr:    € 38,20 

− die Kanalbenützungsgebühr:      € 3,00 je m³  
In den Kanalgebühren ist die Mehrwertsteuer von 10% nicht enthalten. 
Die Änderungen der Kanalordnung treten mit 1. Oktober 2020 in Kraft. 
 
b) Hundesteuer: 

− für den ersten Hund:      € 70,00 

− für jeden weiteren Hund:     € 88,00 

− Für ausgebildete und aktive Blindenhunde sowie aktive Lawinenhunde der 
Lawinenhundestaffel ist keine Hundesteuer zu entrichten. 

Diese Änderungen treten mit 1. Jänner 2020 in Kraft. 
 
c) Frondienste: 

− bis 2-Personenhaushalte (5 Stunden zu je € 12,60) € 63,00 

− ab 3-Personenhaushalte (8 Stunden zu je € 12,60)  € 98,40 
Keine Verpflichtung zur Entrichtung des Frondienstes besteht, wenn der 
Haushaltsvorstand das 65. Lebensjahr erreicht hat. 
 
Die Praxis hat gezeigt, dass die Abstattung des Frondienstes in Form von 
Arbeitsleistungen einen erhöhten Verwaltungsaufwand verursacht. Daher soll diese 
Form der Leistung des Frondienstes künftig nicht mehr möglich sein, d.h. alle haben 
den jeweiligen Geldbetrag zu bezahlen. Unabhängig vom Frondienst besteht aber die 
Möglichkeit, dass Blonserinnen und Blonser bei Bedarf bestimmte Arbeiten für die 
Gemeinde zu einem Stundensatz von 12,60 Euro erbringen können. Interessierte 
sollen sich bei der Gemeinde melden. 
 
Diese Änderungen treten mit 1. Jänner 2020 in Kraft. 
 
g) Kindergartengebühr: 

− für das erste Kind und jedes weitere Kind monatlich € 50,25 

− Kinder, die das letzte Kindergartenjahr besuchen, sind von der Gebühr befreit. 
Diese Änderungen gelten ab 1. September 2019. 
 
h) Stundenlöhne: 

− Facharbeiten (z.B. Holzarbeiten)     € 16,00 

− Holzarbeiten mit Motorsäge      € 19,50 

− Sonstige Arbeiten (Reinigungsarbeiten)   € 12,60 
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Für besonders verantwortungsvolle und fachspezifische Tätigkeiten liegt es im 
Ermessen des Bürgermeisters, einen Zuschlag bis 25% der Stundenlöhne zu ge-
währen. 
Diese Änderungen treten mit 1. Jänner 2020 in Kraft. 
 
Die Übrigen Gebühren und Abgaben bleiben unverändert. 
 
4. Beschlussfassung des Entwurfs über eine Änderung des Flächenwidmungsplanes 

betreffend einer Teilfläche des GST-NR 659/8 (Gottlieb Kaufmann) 
Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig den Entwurf zur Änderung des 
Flächenwidmungsplanes betreffend einer Teilfläche der GST-NRN 658/9 und 1399/1 
gemäß dem Plan vom 23.9.2019, Plan-Zl: Blons_6723 GST-NR. 658/9. Im Einzelnen 
sollen 1397,4 m² des GST-NR 658/9 (im Eigentum von Gottlieb Kaufmann) von 
Bauerwartungsland in Baumischgebiet (BM) und 229,8 m² des GST-NR 1399 (im 
Eigentum des Landes Vorarlberg) von Bauerwartungsland in Verkehrsfläche 
umgewidmet werden. Auf den erwähnten Flächen soll eine Wohnanlage errichtet 
werden. 
 
5. Beschlussfassung des neuen Holzstatuts der Gemeinde Blons 
Der Entwurf über das neue Holzstatut wurde von Anfang Juli 2019 bis 20.8.2019 für 
die Bevölkerung aufgelegt. Eine entsprechende Information darüber war auch in der 
Juli-talschafft enthalten. Innerhalb dieser Begutachtungsfrist ist keine Stellungnahme 
eingelangt. 
 
Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig den vorgelegten Entwurf des neuen 
Holzstatuts. Das neue Holzstatut tritt am 1. Jänner 2020 in Kraft. 
 
6. Beratung und Beschlussfassung über möglichen Erwerb von Wald 
In der 43. Sitzung hat die Gemeindevertretung beschlossen, in Verhandlungen mit 
Irma Burtscher über den Erwerb eines 1,38 ha großen Waldes zu treten. Aufgrund der 
erfolgten Verhandlung beschließt die Gemeindevertretung einstimmig, ein 
Kaufangebot in Höhe von 1,15 Euro/m² (insgesamt somit 15.870 Euro) für den Erwerb 
dieses Waldes abzugeben (BGM Stefan Bachmann enthält sich wegen Befangenheit 
der Stimme). 
 
7. Beratung und Beschlussfassung über das Projekt „Schneedruckabwehr Blons“ 

zusammen mit der Wildbach- und Lawinenverbauung 
BGM Stefan Bachmann informiert, dass noch kein ausgearbeitetes Projekt der 
Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) vorliegt. Wenn ein entsprechend geeignetes 
Projekt der WLV vorhanden ist, so wird dieses von Gemeinde Blons unterstützt. 
 
8. Beratung im Zusammenhang mit dem örtlichen REP 
BGM Stefan Bachmann berichtet, dass noch eine gemeinsame Besprechung mit LSth 
Rüdisser stattfindet. Anschließend wird das Auflageverfahren über das regionale REK 
durchgeführt. Das regionale REK soll in einer gemeinsamen 
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Gemeindevertretungssitzung am 27.11.2019 beschlossen werden. Zuvor soll in jeder 
Gemeindevertretung ein Grundsatzbeschluss gefasst werden. 
 
Nach der Beschlussfassung über das regionale REK soll der örtliche REP beschlossen 
werden.  
 
9. Berichte 
BGM Stefan Bachmann: 
- Finanzdienstleistungszentrum: die Gemeinde Dalaas wird voraussichtlich neues 

Mitglied; 
- Hangbrücke Ortseinfahrt: dafür sind Bodenerkundungsmaßnahmen notwendig, an 

den Kosten hat sich die Gemeinde voraussichtlich zu beteiligen; 
- Neugestaltung Gemeinde-Homepage: die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf 

ca. 5.800 Euro; Näheres wird in der nächsten GV-Sitzung besprochen. 
 
Nico Jenny und Erich Kaufmann berichten, dass die Sanierung der Friedhofsmauer 
großteils abgeschlossen ist. Die Urnengrabstätte soll ca. Mitte Oktober 2019 errichtet 
werden.  
 
Carina Türtscher informiert, dass Gottlieb Kaufmann im ehemaligen GH Adler 3 bis 4 
Wohneinheiten für betreutes Wohnen errichten möchte. Sie erkundigt sich weiters 
bei BGM Stefan Bachmann über den Stand bezüglich Kinderbetreuung im Sommer; 
BGM Stefan Bachmann geht diesem Thema nach. 
 
Ignaz Erhart berichtet über eine Begehung mit der WLV am 9.9.2019. Voraussichtlich 
werden im Rahmen des Flächenwirtschaftlichen Projektes Blons noch vereinzelt 
technische Verbauungsmaßnahmen gesetzt. Er informiert weiters, dass auf Vorschlag 
des Waldaufsehers im Herbst 2019 allenfalls noch eine Holznutzung von rund 300 fm 
erfolgt. 
 
Cornelia Studer berichtet über eine abgehaltene e5-Klausur. Sie informiert weiters, 
dass als Folgeprojekt zu den sehr gut angenommenen Stofftaschen nunmehr 
Gemüsenetze hergestellt werden. 
 
10. Allfälliges 
BGM Stefan Bachmann weist auf den bevorstehenden Gemeindevertretungsausflug 
hin. Er dankt den Organisatoren Ignaz Erhart und Nico Jenny. 
 
Die nächste Gemeindevertretungssitzung findet am 23.10.2019, 19 Uhr, statt. Am 
27.11.2019 wird die gemeinsame Gemeindevertretungssitzung abgehalten. 
 
 
Der Bürgermeister:       Der Schriftführer: 
 
Stefan Bachmann       Erich Kaufmann 
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